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Änderung der Richtlinie für Freiwillige Leistungen an Vereine und Verbände zur 
Anmietung von Räumen in öffentlicher oder privater Trägerschaft 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Die Richtlinie für „Freiwillige Leistungen an Vereine und Verbände zur Anmietung von 
Räumen in öffentlicher oder privater Trägerschaft“ vom 02.12.2004, zuletzt geändert 
am 03.05.2016, wird wie folgt geändert: 
 
Der letzte Satz der Richtlinie "Über die Gewährung des Zuschusses entscheidet im 
Einzelfall der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates“ wird ersatzlos gestrichen. 
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Begründung: 
 
Gemäß den Zuschussrichtlinien zur Anmietung von Räumlichkeiten in Frankenthal 
(Pfalz) vom 02.12.2014 i.d.F. vom 03.05.2016 entscheidet der Haupt- und Finanz-
ausschuss abschließend über alle Zuschussanträge.  
 
Dies ist eine abweichende Regelung von § 6 Abs. 4 Ziffer 6 der Zuständigkeitsord-
nung, wonach der Haupt- und Finanzausschuss für die Gewährung von Zuschüssen 
über 1.000 € zuständig ist. Die Regelung wurde eingeführt, um den HFA von Ge-
schäften der laufenden Verwaltung zu entlasten.  
 
Um eine einheitliche Regelung zu schaffen wird vorgeschlagen, zukünftig die Bear-
beitung von Zuschussanträgen zur Anmietung von Räumlichkeiten bis zu der in § 6 
Abs. 4 Nr. 6 der Zuständigkeitsordnung genannten Wertgrenze als Geschäft der lau-
fenden Verwaltung abzuwickeln. Dies reduziert Verwaltungsaufwand und Kosten. Die 
Bearbeitungszeit wird zudem deutlich verkürzt. 
 
Durch die Streichung des letzten Satzes in der aktuellen Zuschussrichtlinie sind au-
tomatisch die Regelungen der Zuständigkeitsordnung in der jeweils geltenden Fas-
sung anzuwenden. 
 
Der Ältestenrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat der vorgesehenen Änderung zuge-
stimmt. 
 
Die Verwaltung wird mindestens zweimal jährlich über die gewährten Zuschüsse be-
richten. 
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